
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Baugesetzbu
ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 
(BGBl. I S. 2141), des Art. 91 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 
in der Fassung vom 04.08.97 (GVBL S. 433) und Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO BayRS 
2020-1-1-I) - erläßt die Gemeinde Todtenweis folgende 

E n t wie k 1 u n g s s atz u n g 

über die Festsetzung von Grenzen für den im Zusammenhang be
bauten Ortsteil Bach der Gemeinde Todtenweis. 
Fassung v. 10.02.1998, geändert am 09.04.1998 

geändert am 27.05.1998 

§ 1 

Die Grundstücksflächen im Ortsteil Bach, der Gemeinde und 
Gemarkung Todtenweis, wird zu dem als im Zusammenhang bebau
ten Ortsteil erklärt. Die Grenze des Geltungsbereiches der 
Satzung ist auf der beiliegenden Flurkarte, Maßstab 1 : 1000 
umrandet. Diese Karte ist Bestandteil der Satzung. 

§ 2 

Die Bebauung der Grundstücke innerhalb des auf der Flurkarte 
dargestellten Geltungsbereiches (§1 ) richtet sich nach 
§ 34 BauGB. Ausserhalb der Baugrenze dürfen keine baulichen 
Anlagen, mit Ausnahme der Umzäunung errichtet werden. Beste
hende Gebäude haben Bestandsschutz. Das bestehende Gebäude 
auf Fl.Nr. 2954 darf für landwirtschaftliche Zwecke erweitert 
werden. 

§ 3 

Die Zufahrt erfolgt über die anliegende Ortssstraße. 

§ 4 

Entlang der zur freien Landschaft gelegenen Süd- und Ostseite 
des Geltungsbereiches der Satzung wird eine 5 Meter breite 
private Grünfläche festgesetzt. Die südliche Ortseingrünung, 
ist erst dann zu verwirklichen, wenn auf den betroffenen 
Grundstücken die Landwirtschaft nicht mehr ausgeübt wird 
und eine nicht landwirtschaftliche Bebauung vorgenommen wird. 
Eine Eingrünung auf dem Grundstück Fl.Nr. 2939 ist erst 
erforderlich, wenn auf dem Nachbargrundstück Fl.Nr. 3150 die 
bestehende Ortseingrünung nicht mehr ausreichend ist. 

Im Westen entlang der Kreisstaße wird eine 10 Meter breite 
private Grünfläche incl. Abstandsfläche zur Straße fest
gesetzt. 
Im nördlichen Bereich entlang des Baches wird eine Fläche 
für die Landwirtschaft mit besonderer ökologischer Bedeutung 
festgesetzt. 

Die Bepflanzung des privaten Grünstreifens hat im gesetzlich 
vorgeschriebenen Abstand zum Nachbargrundstück zu erfolgen. 
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Es sind vorwiegend Laubgehölze zu verwenden. Neben Obstgehöl
zen sind insbesondere die folgenden heimischen Laubbäume und 
-sträucher zu bevorzugen: 

Bäume: Spitzahorn (Acer platanoides) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Winterlinde (Tilia Cordata) 
Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Stieleiche (Queros robur) 
Traubenkirsche (Prunus padus) 
Traubeneiche (Quercus petrea) 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Obstbäume, Halb- u. Hochstämme 

Sträucher: 
Hartriegel (Cornus mas) 
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Hasel (Corylus avellana) 
Hundsrose (Rosa cania) 
Woll. Schneeball (Viburnum lantana) 
Heckenkirsche (Linocera Xylosteum) 
Holunder (Sambucus nigra) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 

Auf den Flächen mit festgesetztem Pflanzangebot muß je 2,0 qm 
ein Strauchgehölz sowie auf 10 m Grundstückslänge mindestens 
1 Baum vorgenannter Art gepflanzt werden. 
Geometrisch wirkende Hecken (sog. Formhecken) sowie jede Art 
schematischer Bepflanzung sind unzulässig. Auf ein naturnahes 
Erscheinungsbild ist zu achten. 

§ 6 

Vorstehende Satzung tritt mit der Bekanntmachung des Genehmi
gungsverfahrens in Kraft. 

Todtenweis, den 17. August 1998 

Kodmeir 1.Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

über die Auslegung - ~'ncteßjmg~Mn:B.bD:UlIJq!qWlJIIlI 

eLner Entwick1ungssatzung 

Derj)~!ltl}t~:r Gemeinderat ') Todtenweis 

hat am . .......... .. l.7. • .. .. p.~?i~.IIl.1:> .~~ .. J..997. beschlossen, für das Gebiet im Ortstei1 Bach 

das wie folgt umgrenzt ist : 

im Norden: F1.Nr. 2965 + 
im Westen: F1.Nr. 2376/1 
im Süden: F1.Nr. 3163 + 
im Osten :F1.Nr. 3148 + 

und folgende Grundstücke umfaBt : 

2953 + 2954 + 2955 + 2956 + 2957 
+ 3197 
3164 + 
2941 

Kreisstraße AIC 25 + 3193 
3165 + 3150 + 3149 + 3148 

F1.Nr. 3148, 3149/1, 2940, 2939, 2938, 3165, 2937. 2936, 3190, 
3163/4, 3163/1, 3163/2, 3163/3, 3195, 2934/3, 2934, 2935, 
2941/3. 2941/4, 2941/5, 2942, 2941, 29 46/1, 2934/2, 2943. 
2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2946/1, 295' - 2957 u. 2965 

e inelX8ElU1~»OO1'[ Slorm 1!l~~ 21X~IX~9C2 - BauGB aufzuste llen. -Z~IUtiIi~. ). Ein Plan
En~ick1ungssatzung 

entwurf - P.taIIärtJtetanpelllJlQ[fx-') ist von . . derVerwa1 tungsgemeinscha:ft Aind1ing . 

Wa1dweg 1 1/2, 86447Ain41~g 

ausgearbeitet worden. U\..~~f JDitm~~n der Fassung vom 10.02.1 99ß ~Jilld •. , 9.9!! .Q~ .. ~ 98 

vom SDI!«~~ - Gemeinderat') am . 01. Apri1 .1998 ..... ..... gebill igt. 
Satzung 

Der - Entwurf - &tIawuase~') derBIMUID~~~JJ:1; liegt in der Zeit') 

vom 20. Apri1 199ß.. .. . ..................... ..... bis' . 22. ~Mai ..1 .?. ~.~ . 

"""WlJ:!JK - in den Amtsräumen der Verwaltungsgemeinschafl') . A1l.'ld1:tng 

Wa1dweg 1 1/2, . 86447 Aind1:Lng 

Zimmer Nr. .. 7. ..... öffent lich aus. Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen (SChriftliCh oder zur 
Niederschrift) vorgebrac ht werden . 

Ortsüblich bekanntgemadlt durch Todtenweis den 09.04.1998 ....................... . ..... ,.. ................. .. ...... .......... ... ... .. 
Ort, Tag 

Ans ch1ag .. u. ...P.rEtli.$.e 
(z . B . Amtsb latt. Anschlag an CI., Amt.t.!e ') 

ami) ... .. 

Abgenommen am .23. Hai 

.. _-_ ......... __ .. 1._ ..... :ß.~~.~.~.; .. I!IJ.4!).:J;' 
Un,erschri', und Oienslbezelchnun Olenstbazeichnung 

'I Nict1Uulrellendes .'reict1enl 

'l Auslegungs!risl 1 Mon.', z. B . vom 15.5. - 15. S, 
'l Mindestens 1 Woct1e vor Beginn der Ausieg ungs!'isl. z. B. Beginn der Auslegungs!r!sl am Mittwoch, dann Bekanntmachung apltesten. 

am Dienslag der vorherg ehenden Woche . 



B E K A N N T MAC H U N G 

Betreff: Vollzug des Baugesetzbuches -BauGB
Satzung der Gemeinde Todtenweis 
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.1 BauGB 
im Bereich des Ortsteiles Bach 
der Gemarkung Todtenweis. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Aindling hat mit Schreiben vom 
29.05.1998 die vom Gemeinderat Todtenweis am 27. Mai 1998 
beschlossene Satzung im Bereich des Ortsteiles Bach dem 
Landratsamt Aichach-Friedberg zur Genehmigung vorgelegt. Das 
Landratsamt hat unter redaktionellen Änderungen, welche nach
träglich eingearbeitet werden, keine Verletzung von Rechts
vorschriften geltend gemacht und die Satzung mit Bescheid vom 
11. August 1998 genehmigt. 

Die Satzung wird in der Verwaltungsgemeinschaft Aindling, 
Zimmer 7 während der üblichen Dienststunden, das ist von 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag zu
sätzlich von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr, zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. 

Es wird darauf hingewiesen, daß 

1. elne Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. Mängel der Abwägung 

unbeachtlich sind, wenn sie nicht in Fällen der Nummer 1 in
nerhalb eines Jahres, in Fällen der Nummer 2 innerhalb von 
sieben Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich ge
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sach
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. 

Auch wird darauf hingewiesen, daß Entschädigungsberechtigte 
nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB Entschädigung verlangen 
können, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver
mögensnachteile eingetreten sind, und daß sie die Fälligkeit 
ihrer Ansprüche durch einen bei dem Entschädigungspflichtigen 
zu stellenden schriftlichen Antrag auf Entschädigungsleistun
gen herbeiführen können; ein Entschädigungsanspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen
derjahres, in dem die oben bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 

August 1998 


